
Postulat

Arbeitsmöglichkeiten für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene statt Sozialhilfekosten

Der Regierungsrat wird gebeten, seine Bewilligungspraxis für die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit für Asyl
Suchende und vor allem für vorläufig Aufgenommene zu überprüfen und im Hinblick auf eine verstärkte Ar-
beitsintegration zu liberalisieren.
Der Regierungsrat wird zudem gebeten, seine Anstrengungen zur Arbeitstätigkeit zu verstärken (Informa-
tion Arbeitgeber, Vermittlung, Möglichkeit eine Lehre zu absolvieren, Beschäftigungsprogramme usw.), ein
entsprechendes Konzept zu erarbeiten und entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen bereit
stellen.

Begründung

Gemäss einer Umfrage des Tages Anzeigers befürworten 66% der Bevölkerung eine Liberalisierung der
Bewilligungspraxis der Kantone für eine Arbeitstätigkeit. Diese Forderung wurde z.B. von der CVP auch
schon auf nationaler Ebene erhoben.
In Zusammenarbeit mit massgeblichen Organisationen (z.B. Gewerbeverband, Bauernverband, Industrie-
und Handelskammer, Gewerkschaftsbund, Hilfswerke) soll die Vermittlungstätigkeit verstärkt werden. Mit
gezielter Informationstätigkeit gegenüber potenziellen Arbeitgebern können viele Vorbehalte gegenüber der
Anstellung von Asyl Suchenden oder vorläufig Aufgenommenen ausgeräumt werden. Schnelle Bewilli-
gungsverfahren sowie tiefe oder keine Gebühren würden entsprechende Anreize schaffen.
Mit einer verstärkten Arbeitsintegration oder mindestens der Schaffung von genügend Beschäftigungsstruk-
turen kann für diese Menschen eine Tagesstruktur geschaffen werden, soziale Spannungen reduzieren
sich und dank einer Erwerbstätigkeit wird letztendlich gerade bei den vorläufig Aufgenommenen die Sozial-
hilfe entlastet.
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